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BERICHTIGUNGEN

Berichtigung der Verordnung (EWG) Nr. 715/90 des Rates vom S. März 1990 über die Rege
lung für landwirtschaftliche Erzeugnisse und bestimmte aus landwirtschaftlichen Erzeug
nissen hergestellte Waren mit Ursprung in den AKP-Staaten oder in den überseeischen

Ländern und Gebieten (ÜLG)

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 84 vom 30. März 1990)

Seite 89, Artikel 14 Absatz 3 zweiter Gedankenstrich :
anstatt : «. . . der KN-Code ex 0714 10 91 und . . ."

muß es heißen : »... der KN-Code 0714 10 91 und

Berichtigung der Verordnung (EWG) Nr. 2619/90 der Kommission vom 11 . September 1990
zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1836/82 zur Festlegung des Verfahrens und der

Bedingungen für die Abgabe von Getreide durch die Interventionsstellen

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 249 vom 12. September 1990)

Seite 8, Artikel 1 Ziffer 3, vierte und zehnte Zeile :
anstatt : »... übernommenes Getreide . . ."

muß es heißen : „. . . ausgelagertes Getreide . .

Berichtigung der Verordnung (EWG) Nr. 2689/90 der Kommission vom 19. September 1990
mit Durchführungsbestimmungen zur Erzeugerbeihilfe für bestimmtes Getreide

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 256 vom 20. September 1990)

Seite 16, Artikel 4 Absatz 2 :

Am Ende des zweiten Gedankenstrichs wird hinzugefügt : „und soweit möglich".


